
 
 

Protokollauszug 
aus der 

29. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses  
vom 01.06.2017 

 
öffentlich 
Top 7 Richtlinie für die Gewährung von Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder 

des Jugendlichen sowie junger Volljähriger und zur Gewährung von Kranken-
hilfe gemäß §§ 39, 40, 41 SGB VIII im Zusammenhang mit der Gewährung sta-
tionärer Jugendhilfeleistungen (RBeihilfen) 
17/SVV/0440 
ungeändert beschlossen 

 
Frau Reisenweber (FB Kinder, Jugend und Familie) erinnert daran, dass die gültige Richtlinie im 
Januar 2006 in Kraft getreten ist. Danach gab es 4 Nachträge. Am 01.07.2017 soll die neue Richt-
linie mit erhöhten Pflegegeldern sowie der Anpassung weiterer Leistungen in Kraft treten. 
Sie betont, dass die Richtlinie unter Berücksichtigung neuer Gesetze sowie bundesweiter Emp-
fehlungen überarbeitet, ergänzt und präzisiert wurde. 
Die Pflegegelder wurden den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Fortschreibung der Pau-
schalbeträge in der Vollzeitpflege angepasst. 
 
Frau Berg (FB Kinder, Jugend und Familie) und Frau Reisenweber geben anhand einer Power-
point-Präsentation einen Überblick über die Pflegegelder sowie der weiteren Leistungen für Pfle-
gepersonen im Vergleich zur derzeit gültigen Richtlinie. 
 
Herr Liebe fragt, ob im Rahmen der neuen Richtlinie insgesamt eine Erhöhung der finanziellen 
Mittel erfolgt, oder die Zahl der Kinder gesunken ist. 
 
Frau Reisenweber erklärt, dass die Zahl der Pflegekinder gleich geblieben ist. 
 
Da es keine weiteren Nachfragen gibt, stellt Herr Kolesnyk die vorliegende Drucksache zur Ab-
stimmung. 
Der Jugendhilfeausschuss  beschließt: 
 
Richtlinie für die Gewährung von Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendli-
chen sowie junger Volljähriger und zur Gewährung von Krankenhilfe gemäß §§ 39, 40, 41 
SGB VIII im Zusammenhang mit der Gewährung stationärer Jugendhilfeleistungen (RBeihil-
fen). 

 
Die Richtlinie RBeihilfen inklusive der Anlage (Übersicht der Nebenkosten der Landeshaupt-
stadt Potsdam auf einen Blick)  tritt mit Wirkung zum 01.07.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Richtlinie vom 19.01.2006 einschließlich aller Nachträge außer Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: 11 
Ablehnung:   0 
Stimmenthaltung:   1 

 
 


